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GEMEINDE ZEUTHEN
Die Bürgermeisterin

B e s c h l u s s
Beschluss-Nr.: 
BV-026/2017 öffentlich
Erlass von Haushaltssperren zur 1. Nachtragssatzung der Gemeinde Zeuthen 
für das Haushaltsjahr 2017

05.04.2017 Gemeindevertretung

Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt gemäß § 71 BbgKVerf folgende Haushaltssperren zur 
1. Nachtragssatzung der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2017:

Ergebnishaushalt

Produktkonto Bezeichnung Mittelsperre in Höhe von
11101.5271006 Besondere Verwaltungs- und 

Betriebsaufwendungen, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit

15.000,00 €

11101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, 
Gerichts- und ähnliche Kosten 7.000,00 €

11102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, 
Gerichts- und ähnliche Kosten 20.000,00 €

11105.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, 
Gerichts- und ähnliche Kosten 10.000,00 €

Summe 52.000,00 €

Finanzhaushalt

Investitionsmaßn
ahme

Bezeichnung Mittelsperre in Höhe von

2110216001 Erweiterung Ganztagskapazitäten Grundschule am 
Wald 50.000,00 €

Summe 50.000,00 €

Des Weiteren bleiben die Mittel aus dem Haushaltsjahr 2016 für die Investitionsmaßnahme 
2180215001 – Neubau von Umkleidekabinen auf das Sportplatzgelände Schulstraße 22 in Höhe von 
25.000,00 € für die Haushaltsübertragung in das Haushaltsjahr 2017 gesperrt.

Die erlassenen Haushaltssperren gemäß § 71 BbgKVerf im Ergebnis- und Finanzhaushalt können nur 
durch Beschluss der Gemeindevertretung freigegeben werden.

Abstimmungsergebnis geänderte BV:
Mitglieder anwesend ja nein enthalten ausgeschlossen*)

23 19 19 0 0 0
*) Verfahrensvermerk: Ausschluss von der Beratung und Abstimmung aufgrund des § 22 BbgKVerf 
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Anlage: keine

Zeuthen, den 06.04.2017

Beate Burgschweiger - Siegel - 
Bürgermeisterin
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